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QUICK READ Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat 
bereits 2019 erstmals ihre MWST-Praxis im Zusammenhang mit 
Blockchain- und Distributed Ledger-Technologie (DLT) veröffentlicht. 
Zum einen wurde die MWST-Info (MI) 04 Steuerobjekt um eine neue 
Ziffer 2.7.3 ergänzt, die Auskunft darüber gibt, welche Leistungen im 
Zusammenhang mit Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologien 
der Inlandsteuer unterliegen. Zum anderen wurde die Praxispublikation 
zur Steuerbemessung (MI 07) unter Ziff. 1.1.4 um ein Kapitel betreffend 
«Entgelt in Kryptocoins/Token» ergänzt, das zusätzliche Ausführungen 
zur Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Steuer enthält. 

Obwohl diese Praxisfestlegungen zu begrüssen waren, gibt es leider im-
mer noch Bereiche, in denen weitere Klarstellungen erforderlich wären. 
Eine Überarbeitung drängt sich auf.

Zum Beispiel gibt es gewisse Unsicherheiten bei der mehrwertsteuerlichen 
Qualifikation von Token mit Nutzungsfunktion und zur Besteuerung von 
Mining- und Staking-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Validierung 
von Transaktionen und der Erstellung von Transaktionsblöcken. Offen ist 
diesbezüglich zum Beispiel, ob bei der Validierung resp. Block-Erstellung 
das «das Blockchain-Netzwerk als Gesamtheit oder die einzelne Nutzerin 
Gegenpartei ist und wo dementsprechend der jeweilige Leistungsort 
ist. Nach Ansicht des Autors liegen dabei nicht nur eine, sondern zwei 
unabhängige Leistungen vor: eine zwischen der Nutzerin und dem 
Blockchain-Netzwerk  um die Erfassung einer Transaktion im dezent-
ralen Transaktionsregister, und eine zweite zwischen dem Validator und 
dem Blockchain-Netzwerk um die Erstellung eines Blocks bei Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen. Das Netzwerk würde dabei für die Zwecke 
der Mehrwertsteuer als ausländisches Subjekt qualifizieren. Die Praxis 
der ESTV, welche ein direktes, steuerbares Leistungsverhältnis zwischen 
dem Validator und der Nutzerin unterstellt, ist daher zu überdenken.

Es ist wichtig zu beachten, dass die steuerlichen Auswirkungen von 
Blockchain- und DLT-basierten Geschäftsmodellen komplex sein kön-
nen und eine sorgfältige Analyse erfordern. Unternehmen, die im Bereich 
Blockchain und DLT tätig sind, müssen daher sicherstellen, dass sie sich 
nicht ausschliesslich auf die publizierten Praxisfestlegungen verlassen 
und gegebenenfalls weitere Beratung in Anspruch nehmen und/oder ein 
Ruling bei der ESTV einholen. 
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1. Einleitung

Die mehrwertsteuerliche Einordnung von Blockchain-
Transaktionen ist nicht einfach. 01 Sowohl die Tech-
nologie als auch das Mehrwertsteuerrecht werfen 
komplexere Fragen auf, als man auf den ersten Blick 
vermuten würde.  

Um gewisse Klarheit zu schaffen, hat die Eidgenös-
sische Steuerverwaltung (ESTV) am 17. Juni 2019 
erstmals ihre Praxis im Zusammenhang mit Block-
chain- und Distributed Ledger-Technologie (DLT) 
veröffentlicht. Insbesondere wurde die MWST-Info 
(MI) 04 zum Steuerobjekt um eine neue Ziffer 2.7.3 er-
gänzt, die Auskunft darüber gibt, welche «Leistungen 
im Zusammenhang mit Blockchain- und Distributed-
Ledger-Technologie» der Inlandsteuer unterliegen. 
Zudem wurde die Praxispublikation zur Steuerbe-
messung (MI 07) unter Ziff. 1.1.4 um ein Kapitel be-
treffend «Entgelt in Kryptocoins/Token» ergänzt, das 
zusätzliche Ausführungen zur Bemessungsgrundlage 
für die Berechnung der Steuer enthält. 02

Nachfolgend wird die publizierte MWST-Praxis der 
ESTV zusammengefasst und kritisch gewürdigt.

2. Überblick über die MWST-Praxis der ESTV

2.1 Token-Systematik 
 Die ESTV orientiert sich in ihrer Praxispublikation 
grundsätzlich am Dreiklang Zahlungs-, Nutzungs- 
und Anlage-Token der Wegleitung der Schweizer 
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01 Dieser Artikel basiert u.a. auf Linder Thomas / Dekker Frederik, 
MWST und Krypto-Token, Novità fiscali, 2020 (7), S. 455 ff.;  
Linder Thomas / Dekker Frederik, Distributed-Ledger-Technologie 
Token – Überblick über die aktuelle MWST-Praxis, WEKA MWST 
Newsletter 07, Juli-August 2021, S. 8 ff.; Linder Thomas, Die mehr-
wertsteuerliche Qualifikation «kybernetischer» Blockchain-Systeme, 
Analyse für die Schweiz und die Europäische Union am Beispiel  
von Bitcoin, Masterarbeit MAS MWST; Magazinbeiträge von MME 
(siehe online: http://www.mme.ch). Zitate wurden der Lesbarkeit 
halber nicht speziell hervorgehoben.
02 Anpassungen wurden ausserdem in den MWST-Infos 06  
(zit. MI), Ziff. 1.10; MI 12, Ziff. 7.2 und MI 16, Ziff. 2.4.5 vorgenommen, 
wobei im Wesentlichen auf die MI 04 und MI 07 verwiesen werden 
kann.
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Finanzmarktaufsicht FINMA zu Initial Coin Offerings 
(ICO) 03 und unterscheidet folgende Haupttypen von 
Token: 04

 • Zahlungs-Token dienen keinem anderen  
Zweck als dem der Verwendung als Zahlungs- 
mittel für den Erwerb von Lieferungen und/ 
oder Dienstleistungen bei einem oder mehreren  
Leistungserbringern; sie berechtigen daher  
nicht zum Bezug bestimmter beziehungsweise 
bestimmbarer Leistungen, sondern  
stellen lediglich das vereinbarte Zahlungs- 
mittel dar;

 • Nutzungs-Token berechtigen zum Bezug  
von bestimmten oder bestimmbaren Leistungen  
und/oder gewähren ein Zugangsrecht zu  
einer Plattform, einer Applikation oder  
Ähnlichem (Lizenz oder lizenzähnliches Recht);

 • Anlage-Token geben bspw. Anspruch auf eine 
Beteiligung am Ertrag, Umsatz, Gewinn, auf  
einen bestimmten Teil des Ertrags oder Umsat-
zes, oder auf derivative Rechte oder Ähnliches;  
diese basieren stets auf einem vertraglichen 
Rechtsverhältnis.

In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass die FINMA zwar die gleichen Begriffe 
für die regulatorische Einordnung von Token verwen-
det (d.h. Zahlungs-, Nutzungs- und Anlagetoken), die 
jeweiligen Definitionen jedoch unterschiedlich sind. 
Dies führt in der Praxis zu viel Verwirrung. Es ist da-
her nicht möglich, sich für MWST-Zwecke einfach auf 
die FINMA-Klassifikation zu verlassen. Es muss eine 
separate Analyse vorgenommen werden.

Weiter ist zu beachten, dass die Definition der ESTV 
explizit Token ausschliesst, die ein gesellschafts-
rechtliches Beteiligungsverhältnis begründen. Eben-
so ausgeklammert sind Token, die eine rechtliche 
oder faktische Verpflichtung zur Rückzahlung des 
ursprünglich einbezahlten Betrags beinhalten (d.h. 
finanzielle Forderungen und Darlehen). 

2.2 Mehrwertsteuerfolgen von Token-Transaktionen
2.2.1 Ausgabe im Rahmen eines ICO
 Bei einem ICO sammeln Unternehmen durch 
Crowdfunding Mittel (in gesetzlicher Währung oder 
Token) für ein bestimmtes unternehmerisches oder 
Open-Source-Projekt. Als Gegenleistung erhalten die 
Kapitalgeber in der Regel Blockchain-basierte Token. 
Sofern es sich dabei nicht um Zahlungs-Token im Sin-
ne der Definition der ESTV handelt, betrachtet die 
ESTV die Hingabe finanzieller Mittel im Rahmen eines 
ICO aufgrund der dabei eingegangenen vertraglichen 
Verpflichtungen der Kapitalsuchenden als Entgelt für 
eine Leistung.

Daraus ergeben sich folgende mehrwertsteuerliche 
Konsequenzen: 05

 • die Ausgabe von Zahlungs-Token gegen Entgelt 
stellt einen mehrwertsteuerrechtlich nicht  
relevanten Austausch von Zahlungsmitteln dar;

 • die Ausgabe von Nutzungs-Token gegen Entgelt 
stellt hingegen eine Dienstleistung oder Lieferung 
dar und ist steuerbar, sofern keine Steueraus-
nahme zur Anwendung kommt; 06

 • schliesslich ist die Ausgabe von Anlage-Token 
gegen Entgelt nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 MWSTG 
von der Steuer ausgenommen.

Verpflichtet sich ein Unternehmen jedoch dazu, mit 
den gesammelten finanziellen Mitteln beispielsweise 
eine Plattform oder eine Software zu entwickeln, qua-
lifiziert die ESTV dies als auftragsrechtliche, steuer-
bare Leistung.
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03 Wegleitung der FINMA für Unterstellungsfragen betref-
fend Initial Coin Offerings (ICOs) vom 16. Februar 2018; online 
aufgerufen am 1. Mai 2023 unter: https://www.finma.ch/de/
news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung.
04 MI 04, Ziff. 2.7.3.1.
05 MI 04, Ziff. 2.7.3.2.
06 Als Beispiel wird in der MI 04 ein Token zur Nutzung eines 
dezentralisierten Datenspeichers aufgeführt, der anlässlich 
eines ICO gegen Entgelt ausgegeben wird und eine bestimmte 
Up- und Downloadkapazität repräsentiert. Der Token wird bei 
der Datenübertragung nicht hingegeben/verbraucht, son-
dern beeinflusst die Geschwindigkeit bei der Speicherung von 
Daten. Die Einnahmen aus dem ICO stellen das Entgelt für die 
Effizienzsteigerung der Datenübertragung dar und es handelt 
sich entsprechend um einen zu versteuernden Umsatz, sofern der 
Token-Erwerber seinen Sitz/Wohnsitz im Inland hat.
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2.2.2 Verwendung
 Die Verwendung von Zahlungs-Token für den Er-
werb einer Leistung stellt die ESTV der Verwendung 
von gesetzlichen Zahlungsmitteln gleich. 07

Hingegen soll die Verwendung bzw. der Einsatz von 
Nutzungs-Token im Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung (Realerfüllung) zu versteuern sein, sofern die 
Leistung nicht unter eine Steuerausnahme fällt und 
nicht bereits bei der Ausgabe (z.B. aufgrund einer Vo-
rauszahlung) versteuert wurde. 

Unter der «Verwendung» von Anlage-Token versteht 
die ESTV schliesslich Zahlungen an die Token-Inha-
berin im Rahmen der schuldrechtlichen Forderung ge-
genüber dem Emittenten. Diese stellen beim Schuld-
ner Aufwand und somit keinen Umsatz dar.

2.2.3 Übertragung
 Auch bezüglich der Übertragung von Token ge-
gen Entgelt oder andere Token stellt die ESTV auf 
die Funktionalität ab. Lediglich die Hingabe von Zah-
lungs-Token für eine Leistung stellt Entgelt (und kei-
ne zusätzliche Leistung) dar.

Werden hingegen Leistungen mit Anlage- oder Nut-
zungs-Token entschädigt, liegt grundsätzlich ein 
Tauschverhältnis vor, bei dem der Marktwert je-
der Leistung als Entgelt für die andere Leistung gilt 
(Art. 24 Abs. 3 MWSTG). 08 Hier müssen die sich gegen-
überstehenden Leistungen mehrwertsteuerrechtlich 
nach der Art der jeweiligen Leistung beurteilt werden.

2.2.4 Handel
 Der An- und Verkauf von Zahlungs-Token ist wie 
ein Tausch von Zahlungsmitteln zu behandeln und 
somit mehrwertsteuerlich nicht relevant, ausser es 
handelt sich um eine Geschäftstätigkeit analog dem 
Devisenhandel 09 , welcher nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 
Bst. d MWSTG von der Steuer ausgenommen ist.

An- und Verkäufe von Nutzungs-Token stellen steuer-
bare Leistungen dar, sofern der Ort der im Token ent-

haltenen Leistung im Inland liegt und keine Steuer-
ausnahme zur Anwendung kommt. 10

Käufe und Verkäufe von Anlage-Token sind gemäss 
der Regelung im Bereich der Wertpapiere, Wertrechte 
und Derivate nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 MWSTG von 
der Steuer ausgenommen.

2.3 Mining / Staking 
 Ein Konsens-Algorithmus ist ein Prozess der Infor-
matik, der dazu dient, in verteilten Systemen eine Eini-
gung über einen einzigen Datenwert zu erzielen. Das 
bei der Blockchain ursprünglich angewandte Proof-
of-Work-Verfahren wird «Mining» genannt und basiert 
auf spieltheoretischen Anreizen. Dabei können die 
Netzwerk-Teilnehmer als sog. «Miner» als Validatoren 
auftreten, wenn sie sich entscheiden, Rechenleistung 
in das Netzwerk zu investieren und damit vom Proto-
koll gestellte künstliche Rätsel, sog. «Proof-of-Work-
Puzzles», zu lösen. Wer das Rätsel als erster gelöst 
und gegenüber dem Protokoll den «Arbeitsbeweis» 
erbracht hat, nimmt aus seinem «mempool» eine ge-
wisse Anzahl unbestätigter Transaktionsnachrichten 
und speichert diese in einem Block. Diese Blockinfor-
mationen werden dann an die anderen Netzwerk-Teil-
nehmer kommuniziert und von diesen mit dem vor-
handenen historischen Transaktionsarchiv verknüpft. 
Durch das Hinzufügen des neuen Blocks entsteht ein 
neuer, wiederum dezentral gespeicherter Status der 
Blockchain. 11 Für diese Tätigkeit erhält der Miner 
eine durch das Protokoll definierte Entschädigung. 
Ergänzt sein Block das Transaktionsarchiv, werden 
seiner Adresse einerseits die ausgelobten Transak-
tionsgebühren derjenigen Transaktionsnachrichten, 
die er in seinem Block abspeichert, zugeordnet. Ande-
rerseits wird ihm vom Protokoll eine pauschale Block-
entschädigung («Block Reward») in neu geschaffenen 
Einheiten alloziert.
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07 MI 04, Ziff. 2.7.3.3.
08 MI 04, Ziff. 2.7.3.4.
09 Entgelt und Umsatz sind in diesen Fällen die erhobenen 
Kommissionen, Gebühren sowie der aus dem Ankaufs- oder 
Verkaufskurs resultierende Spread; vgl. dazu MWST-Branchen- 
Info 14, Ziff. 5.9.3.1.
10 MI 04, Ziff. 2.7.3.4.
11 Berentsen Aleksander / Schär Fabian, Bitcoin,  
Blockchain und Kryptoassets, Eine umfassende Einführung,  
1. Aufl., Basel 2017, 199 ff.
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Neuere Blockchain-Protokolle verwenden stattdes-
sen einen Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmus und 
ermöglichen den Inhabern von Token, ohne grössere 
Investitionen in Rechenleistung als Validator am Kon-
sensmechanismus teilzunehmen und neue Blöcke zu 
erstellen. Diese Aktivität wird «Staking» genannt. 

Die ESTV knüpft unterschiedliche steuerliche Folgen 
an die Validatoren-Tätigkeit. 12 Während beim reinen 
Block-Reward von einer nicht-unternehmerischen 
Tätigkeit ohne Vorsteuerabzugsberechtigung ausge-
gangen wird, wird die Transaktionsgebühr als elekt-
ronische Dienstleistung vom Validator an die Nutzerin 
angesehen, welche – sofern im Inland erbracht – steu-
erbar wäre.

Beim «Pool-Staking» und der Delegation von Token 
können sich die Inhaber durch das Überlassen ihres 
Stakes schliesslich einem Staking-Pool anschliessen, 
wofür sie i.d.R. mit einem Anteil der durch das Staking 
eingenommenen Transaktionsgebühr entschädigt 
werden. Der Staking-Pool betreibt dabei die Staking-
Software. Zwischen dem Staking-Pool und dem ein-
zelnen Teilnehmer liegen steuerlich relevante Leis-
tungen vor. Der Ort dieser Dienstleistungen richtet 
sich nach Art. 8 Abs. 1 MWSTG.

2.4 Steuerbemessung und Rechnungstellung
 Ein Ausweis des Entgelts einzelner Leistungen le-
diglich in Token stellt gemäss ESTV mehrwertsteuer-
rechtlich keine separate Fakturierung dar. 13 Die Leis-
tungserbringerin hat daher ein Entgelt in Token im 
Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts bzw. der 
Rechnungsstellung zum Tageskurs in eine gesetzliche 
(in- oder ausländische) Währung umzurechnen und 
auf der Rechnung in einer gesetzlichen Währung aus-
zuweisen.

Die Umrechnung kann dabei anhand geeigneter 
Umrechnungsportale erfolgen, wobei die gewählte 
Umrechnungsquelle stetig beizubehalten ist. Für be-
stimmte Token kann gemäss Praxismitteilung auch 
auf die von der ESTV publizierten Tageskurse zurück-
gegriffen werden.

3. Kritische Würdigung der Praxisfestlegung

Es ist zu begrüssen, dass die ESTV ihre Überlegungen 
zu den digitalen Vermögenswerten in dieser Form zu-
sammengefasst hat. Dabei wurde versucht, das The-
ma möglichst systematisch darzustellen. Die Verwal-
tung weist aber zu Recht darauf hin, dass es sich um 
eine Momentaufnahme handelt, die auf den bisher der 
ESTV unterbreiteten Sachverhalten und Transaktio-
nen beruht. 

Die dargestellte Praxis bildet nach Ansicht des Autors 
aber leider nicht vollständig alle zivilrechtlichen, wirt-
schaftlichen, buchhalterischen und kybernetischen 
Aspekte von dezentralen, öffentlichen Open-Source-
Blockchain-Systemen und den darauf implementierten 
Token (d.h. dezentral auf der Blockchain gespeicherte 
digitale Informations- und Abrechnungseinheiten) ab. 

Eine Weiterentwicklung und Präzisierung der Praxis 
wäre daher vor allem in folgenden Bereichen wün-
schenswert.

3.1 Token-Systematik 
 Die in der Praxis der ESTV diskutierten Token-Ka-
tegorien sind sehr eng definiert, berücksichtigen eini-
ge technische Funktionalitäten dezentraler Ökosyste-
me nicht und weisen Lücken auf. 

Es besteht daher noch eine gewisse Unsicherheit, wie 
die Steuerverwaltung einen Token im Einzelfall quali-
fizieren könnte.

3.1.1 Zahlungs-Token
 Nach Auffassung der ESTV kann ein Zahlungs-To-
ken nur als Tauschmittel, d.h. als digitale Währung, 
verwendet werden. Diese mehrwertsteuerliche Einzel-
funktionalität des Zahlungs-Tokens könnte aber nur 
in einem in sich geschlossenen Zahlungssystem si-
chergestellt werden, in dem – ähnlich wie bei Prepaid-
Karten – eine anderweitige Verwendung vertraglich 
ausgeschlossen werden kann. Gerade bei offenen, de-
zentral betriebenen Protokollen und Anwendungen 
stellen die entsprechenden «Native Token» (z.B. BTC, 
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12 MI 04, Ziff. 2.7.3.5.
13 MI 07, Ziff. 1.1.4.
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ETH, XTZ, ADA) jedoch digitale Informations- und 
Abrechnungseinheiten ohne synchronisierten recht-
lichen Inhalt dar. 

Die Bitcoin-Blockchain als Beispiel definiert selbst 
keinen Verwendungszweck eines Bitcoins (BTC), son-
dern verbucht lediglich Transaktionen nach algorith-
misch festgelegten Regeln. Damit kann ein BTC zwar 
faktisch als Zahlungsmittel zwischen zwei Nutzern 
verwendet werden, eine solche Vereinbarung kommt 
aber immer nur ausserhalb der Blockchain – «peer to 
peer» – zustande. Dies würde einen BTC aber gerade 
nicht als Zahlungstoken im Sinne der Definition der 
ESTV qualifizieren, da er nicht zwingend nur als Zah-
lungs- oder Tauschmittel eingesetzt werden kann.

3.1.2 Nutzungs-Token
 Bei Nutzungs-Token ist zu beachten, dass die 
pauschale Erfassung aller möglichen Nutzungsfunk-
tionalitäten in einer einzigen steuerbaren Kategorie 
zu kurz greift. Eine bessere Abgrenzung zu anderen 
Token-Typen wäre wünschenswert.

Nur wenn mit dem Token eine konkrete oder zumin-
dest klar bestimmbare zukünftige Leistung verbun-
den ist (z.B. Vorauszahlung für eine genau definierte 
Leistung oder «Leistungsgutschein»), handelt es sich 
um einen mehrwertsteuerpflichtigen Nutzungs-To-
ken. In diesem Fall unterliegen Token-Verkäufe an in 
der Schweiz ansässige Gegenparteien der Schweizer 
Mehrwertsteuer. Darüber hinaus besteht auch auf 
der Käuferseite ein potenzielles MWST-Risiko (z.B. 
steuerbare Leistung oder Bezugsteuer). Unbestimmte 
Nutzungsmöglichkeiten werden hingegen mehrwert-
steuerlich als nicht steuerbare «Wertgutscheine» be-
handelt. Ihr Verkauf wird als blosser Bargeldtausch 
betrachtet und ist mangels entgeltlicher Leistung ein 
mehrwertsteuerlich irrelevanter Vorgang (d.h. keine 
Schweizer Mehrwertsteuer). 

Daraus folgt, dass «Native Token» ohne spezifische 
oder zumindest bestimmbare zukünftige Dienst-
leistung ähnlich wie (unbestimmte) Wertgutscheine 

behandelt werden und somit der gleichen Logik wie 
Zahlungsmittel folgen. Hingegen ist die Schweizer 
Mehrwertsteuer auf Verkäufen an in der Schweiz an-
sässige Gegenparteien geschuldet, wenn der Token 
mit einer bestimmten oder bestimmbaren Leistung 
verbunden ist.

3.1.3 Anlage-Token
 Bei den Anlage-Token fehlt sodann die wichtigs-
te Kategorie von Anlageinstrumenten: Token, welche 
gesellschaftsrechtliche Beteiligungsverhältnisse wi-
derspiegeln (d.h. Anteile am Nominalkapital wie Ak-
tien oder Partizipationsscheine). Weiter schliesst die 
ESTV Token aus, die eine rechtliche oder faktische 
Verpflichtung zur Rückzahlung des ursprünglich ein-
bezahlten Betrages beinhalten (z.B. Geldforderungen 
und Darlehen).

3.1.4 Eigentums-Token
 Schliesslich bleibt auch eine Kategorie, welche ab-
solute Rechte widerspiegeln würde (sog. Eigentums-
Token), gänzlich unbeachtet. 14

3.2 Mining / Staking
3.2.1 Leistungsverhältnis
 Die Praxis der ESTV unterstellt bei Mining- und 
Staking-Aktivitäten mit Vereinnahmung einer Trans-
aktionsgebühr ein direktes, steuerbares Leistungsver-
hältnis zwischen der Nutzerin und dem Validator. 15

Es ist jedoch kritisch zu hinterfragen, ob bei der Vali-
dierungstätigkeit nicht eher das gesamte Blockchain-
Netzwerk Gegenpartei der erbrachten Leitung ist, und 
nicht die einzelne Nutzerin, welche eine Transaktion 
ins Netzwerk einspeist. Die Voraussetzungen für das 
Zustandekommen eines Leistungsverhältnisses zwi-
schen Nutzerin und Validator wären nämlich, dass der 
Validator die entsprechende Leistung faktisch über-
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14 In einer Ergänzung der Wegleitung für Unterstellungsanfragen 
betreffend Initial Coin Offerings (ICOs) vom 11. September 2019  
zu den sog. Stable Coins hat die FINMA nun ebenfalls betont, dass 
zusätzlich zur (wirtschaftlichen) Funktion eine Unterscheidung 
zwischen schuldrechtlichen und sachenrechtlichen Ansprüchen 
(d.h. zwischen relativen und absoluten Rechten) notwendig ist, um 
die entsprechenden regulatorischen Folgen logisch herleiten zu 
können; online aufgerufen am 11. Mai 2023 unter: https://www.finma.
ch/de/news/2019/09/20190911-mm-stable-coins/.
15 MI 04, Ziff. 2.7.3.5.
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haupt versprechen kann, diese dann tatsächlich auch 
erbringt, der Nutzerin dafür ein Entgelt entrichtet 
(Kausalität) und der Validator nur deshalb tätig wur-
de, weil er dieses Entgelt erhalten wollte (Finalität). 

Schauen wir uns diesbezüglich zuerst die Erwartun-
gen des potenziellen Leistungsempfängers an: Der 
Ersteller einer Transaktionsnachricht will einen kon-
kreten Erfolg erzielen, nämlich, dass seine Transaktion 
auf dem dezentralen Transaktionsregister erfasst und 
so der Status der Blockchain geändert wird (Leis-
tung), wofür er die Bezahlung einer Transaktionsge-
bühr auslobt (Entgelt). Er steht dabei im Wettbewerb 
mit den anderen Nutzern, welche denselben Erfolg für 
ihre Transaktionsnachrichten herbeiführen möchten. 

Der potenzielle Leistungserbringer, d.h. der Validator, 
scheint jedoch faktisch gar nicht in der Lage zu sein, 
diesen Erfolg vollständig leisten zu können. Er tritt 
zwar in Konkurrenz zu den anderen Validatoren, inves-
tiert Rechenleistung in die Lösung des vom Protokoll 
gestellten «Proof-of-Work-Puzzles» und erstellt als 
Gewinner einen Block mit von ihm aus seinem «mem-
pool» ausgewählten unbestätigten Transaktionsnach-
richten (Leistung). Dafür erhält er gemäss Protokoll 
die entsprechenden Transaktionsgebühren und den 
«Block Reward» zugeteilt (Entgelt). Diese Blockinfor-
mationen werden schliesslich an die anderen Netz-
werk-Teilnehmer verteilt. Damit ist die Leistung des 
Validators aber abgeschlossen und er widmet sich 
neuen «Proof-of-Work-Puzzles». D.h. der Validator er-
füllt nur eine Teilaufgabe im gesamten Transaktions-
prozess. Der vom potenziellen Leistungsempfänger 
erwartete Erfolg tritt jedoch erst ein, wenn mehr als 
die Hälfte aller Netzwerk-Teilnehmer ihr Transak-
tionsarchiv durch das Hinzufügen des neuen Blocks 
ergänzt haben und keine konkurrierenden Versionen 
der Kette mehr bestehen. Ab dann gilt dies als neuer 
Status der Blockchain. Dieser Erfolg kann demnach 
nur von der Gesamtheit der Netzwerk-Teilnehmer 
erbracht werden. Der einzelne Validator kann diesen 
weder versprechen noch leisten. Er kann dazu nur den 
vorgesehenen Teil im gesamten Prozess beitragen. 

Diese Argumente sprechen bei einer üblichen, von 
der Nutzerin an das Netzwerk gesandten Transak-
tionsnachricht gegen ein direktes Leistungsverhält-
nis zwischen Nutzerin und Validator. Es liegen somit 
nicht nur eine, sondern zwei unabhängige Leistungen 
vor: eine zwischen der Nutzerin und dem Blockchain-
Netzwerk um die Erfassung einer Transaktion im de-
zentralen Transaktionsregister, und eine zweite zwi-
schen dem Validator und dem Blockchain-Netzwerk 
um die Erstellung eines Blocks bei Erfüllung bestimm-
ter Voraussetzungen. 16 Es kann dabei eine Analogie 
zu Einkaufsgesellschaften, Künstlergruppen 17 , Veran-
stalter 18 , Konsortien 19 oder Praxisgemeinschaften 20 
gezogen werden. Auch da tritt die Gemeinschaft nach 
aussen als Leistungserbringerin auf, wobei im Innen-
verhältnis die einzelnen Mitglieder wiederum separate 
Leistungen an die Gemeinschaft erbringen oder von 
ihr beziehen können. Allfällige von der Gemeinschaft 
an die Mitglieder überwiesene Gewinnbeteiligungen 
oder von den Mitgliedern an die Gemeinschaft be-
zahlte Beträge zwecks Deckung eines Verlustes stel-
len keine zusätzlichen Leistungen dar. 

Die Praxis der ESTV 21 , welche ein direktes, steuerba-
res Leistungsverhältnis zwischen dem Validator und 
der Nutzerin unterstellt, ist somit zu überdenken. Zu 
beachten ist jedoch, dass in sehr seltenen Ausnah-
menfällen trotzdem ein direktes Leistungsverhältnis 
vorliegen kann. Dies ist dann der Fall, wenn sich beide 
Parteien kennen und zusammen eine Vereinbarung 
treffen, nach welcher der Validator z.B. die Trans-
aktionsnachricht bevorzugt behandeln und sicher in 
seinen Block einfügen würde, sollte er der Gewinner 
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16 Ehrke-Rabel Tina / Hammerl Stefan / Zechner Lily, Umsatz-
steuer in einer digitalisierten Welt, ifst-Schrift 538, Berlin 2021, 
S. 94 f.; Enzinger Natalie, Mining von Kryptowährungen –  
Ist das Mining von Bitcoins umsatzsteuerbar?, SWK-Heft 23/24, 
15. August 2017, S. 1020; Linder Thomas / Molnár Mónika, Block-
chain, Token und Mehrwertsteuer – Eine funktionale Analyse von 
Technologie und Steuerrecht, Expert Focus 2018/12, S. 1026, FN 
11; Linder Thomas / Rechsteiner Christoph, ESTV-Praxis zu Token 
und Blockchain, Expert Focus 2019/12, S. 997; implizit auch Meier 
Christoph, Bitcoin und Steuerfragen, Expert Focus 2015/9, S. 719.
17 MWST-Branchen-Infos 23 (zit. MBI), Ziff. 7.3.2.
18 MBI 23, Ziff. 2.3; MBI 24 Sport, Ziff. 2.2. 
19 MBI 04, Ziff. 1.
20 MBI 18, Ziff. 3.2; MBI 21, Ziff. 10.
21 MI 04, Ziff. 2.7.3.5.
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des Wettbewerbs um die Lösung des «Proof-of-Work-
Puzzles» sein. 22 Dafür wird üblicherweise ein zusätzli-
ches, ausserhalb des üblichen Transaktionsprozesses 
zu bezahlendes Entgelt versprochen. Es läge somit als 
Ausnahme eine unabhängige, direkte Leistung vor.

3.2.2 Leistungsort
 Für die Leistung des Validators ist die Ortsbestim-
mung in der Schweiz nach dem Auffangtatbestand 
von Art. 8 Abs. 1 MWSTG vorzunehmen. Es gilt das 
Empfängerortsprinzip. Als Empfängerort gilt dabei 
der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit der Leistungs-
empfängerin. Dieser ist grundsätzlich am Ort der Ge-
schäftsleitung. Ist diese nicht nur an einem Ort zent-
ralisiert, muss auf den Mittelpunkt der strategischen 
Unternehmensleitung abgestellt werden.

Im vorliegenden Leistungsverhältnis ist – wie oben 
besprochen – das Blockchain-Netzwerk als Gesamt-
heit der Empfänger der Leistung des Validators. 
Aufgrund der Dezentralität der Blockchain wird die 
«Geschäftsleitung» dabei verteilt über alle teilneh-
menden, gleichberechtigten Netzwerk-Teilnehme-
rerbracht. Diese installieren auf ihrem Rechner das 
Protokoll und vernetzen sich mit den übrigen Teil-
nehmern, um nach den algorithmisch festgehaltenen 
Steuerungs-, Einigungs- und Transaktionsmechanis-
men das dezentrale Transaktionsregister zu führen. 
Es besteht demnach eine systemimmanente «Füh-
rungslosigkeit». Niemand ist der «Chef», niemand 
weiss es besser, und trotzdem handeln alle gleichge-
schaltet und im Allgemeininteresse. Nach Ansicht des 
Autors ist daher auch die Ortbestimmung dezentral, 
d.h. anhand des Sitzes aller Netzwerk-Teilnehmer 
vorzunehmen. Da diese auf der ganzen Welt verstreut 
sind, ist auch die «Geschäftsleitung» des Blockchain-
Netzwerkes global verteilt. 

Es stellt sich aber die Frage, wie der Sitz der «Netz-
werk-Teilnehmer» konkret festgestellt werden kann. 
Diese sind wie alle anderen Akteure pseudonym ak-
tiv und teilen keine Informationen zu ihrer Identität 
oder ihrer Ansässigkeit. Anhand von IP-Adressen der 

verbundenen Rechner können aber über Analyse-
tools gewisse Informationen über deren Geolocation 
herausgelesen werden. So publiziert z.B. http://bitno-
des.io eine immer aktuelle Liste der erreichbaren «Full 
Nodes» im Bitcoin-Netzwerk, https://www.ethernodes.
org/countries eine solche für Ethereum. 

Ist die Mehrheit der Netzwerk-Teilnehmer aus Sicht 
des Erbringerstaates im Ausland anzusiedeln, ist nach 
Ansicht des Autors von einem ausländischen Leis-
tungsempfänger auszugehen. Als Analogie kann hier 
die Trust-Besteuerung in der Schweiz herangezogen 
werden, nach welcher das «Kopfprinzip» gilt. 23 Somit 
würde bei einer Blockchain immer ein ausländischer 
Leistungsempfänger vorliegen, solange weniger als 
die Hälfte der Netzwerk-Teilnehmer im jeweiligen 
Inland ansässig sind. Der Ort der entsprechenden 
Leistung wäre daher ebenfalls im Ausland zu veror-
ten, was dazu führt, dass Mining und Staking in der 
Schweiz keiner Besteuerung unterliegen würde. 

Diese Qualifikation erscheint auch steuersystematisch 
korrekt, da aufgrund der Dezentralität der Blockchain 
als Leistungsempfänger kein überwiegender Ver-
brauch der Leistung im jeweiligen Inland festgestellt 
werden kann. Ein Blockchain-Netzwerk verbraucht 
ausserhalb des Anwendungsbereiches der lokalen 
Mehrwertsteuergesetzgebung. Entsprechende Leis-
tungen sollten daher auch nicht mit der Mehrwert-
steuer erfasst werden.
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22 Da jeder Block nur eine begrenzte Anzahl von Transaktionen 
enthalten kann, können die Miner völlig frei entscheiden, welche 
ausstehenden Transaktionsnachrichten aus dem «mempool» sie in 
ihren Block aufnehmen. Die Miner ordnen die Transaktionen in  
der Regel nach der höchsten Transaktionsgebühr, um ihren Gewinn 
zu maximieren. Das Netzwerk schreibt dies jedoch nicht vor. So 
können Miner zusätzliche Gewinne von den Nutzern abschöpfen 
oder Spezialvereinbarungen eingehen, indem sie ihre Fähigkeit aus-
nutzen, Transaktionen willkürlich umzuordnen, was allgemein als 
«Miner-Extractable Value» (MEV) bezeichnet wird; vgl. dazu online: 
https://ethereum.org/en/developers/docs/mev (online aufgerufen 
am 11. Mai 2023).
23 MBI 14, Finanzbereich, Ziff. 7.3.; Geiger Felix, Art. 8 MWSTG,  
in: Geiger Felix / Schluckebier Regine (Hrsg.), MWSTG Kommentar, 
2. Auflage, Zürich 2019, N 12; Honauer Niklaus, Art. 8 MWSTG,  
in: Zweifel Martin / Beusch Michael / Glauser Pierre-Marie / 
Robinson Philip (Hrsg.), Kommentar zum schweizerischen 
Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel 2015,  
N 7.
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3.2.3 Delegation von Token
 Statt selbst als Validator am Netzwerk teilzuneh-
men, ermöglichen die Protokolle den Inhabern von To-
ken meist auch die entsprechende «Staking-Funktion» 
des Tokens (d.h. die technische Möglichkeit zur Teil-
nahme am Konsensusmechanismus) an andere Vali-
datoren zu delegieren. Auf diese Weise stehen dem 
Validator die «Staking-Funktionen» der delegierten 
Token zur Erhöhung seines eigenen Stakes zur Verfü-
gung und unterstützen diesen dabei, seine eigene Va-
lidierungstätigkeit erfolgreicher ausüben zu können.

Validatoren, die sich für eine Delegation öffnen möch-
ten, können dazu oft einen speziellen «Staking Pool» 
Smart Contract erstellen. Im entsprechenden Smart 
Contract definiert der Validator die Entschädigung an 
die Token Inhaberin für ihre Delegation. Die delegier-
ten Token bleiben dabei jederzeit unter der Kontrolle 
der Token Inhaberin, sodass der Validator – ausser für 
die Nutzung der «Staking-Funktion» für seine eigene 
Validierungstätigkeit – keine Möglichkeit hat, ander-
weitig über die Token zu verfügen oder andere Funk-
tionalitäten zu nutzen. Die Verteilung der neu ge-
schaffenen Token an den Validator und delegierenden 
Token Inhaberin erfolgt automatisiert gemäss den 
Vorgaben im Smart Contract.

Die Inhaberin von Token überlässt somit bei der De-
legation per Smart Contract ihre «Staking-Funktion», 
d.h. die technische Möglichkeit zur Teilnahme am 
Konsensusmechanismus, einem Validator zur Nut-
zung für dessen eigene Validierungstätigkeit. Ent-
sprechend ist die Delegation der «Staking-Funktion» 
grundsätzlich als steuerbare Dienstleistung (Art. 3 lit. 
e Ziff. 1 MWSTG) der Token Inhaberin an den Validator 
zu qualifizieren. Eine im MWSTG vorgesehene Steuer-
ausnahme für die vorliegende Leistung ist dabei nicht 
ersichtlich.

Da der Token bei einer Delegation der «Staking-Funk-
tion» jederzeit unter der Kontrolle und somit im «Be-
sitz» der Inhaberin verbleibt, ist diese insbesondere 
von der Übertragung an die Anbieter von Verwah-

rungs- und Verwaltungsdienstleistungen abzugren-
zen, stellt aber auch keinen Umsatz im Bereich des 
Geld- und Kapitalverkehrs dar.

Hinsichtlich des Leistungsorts kommt mangels einer 
besonderen Ortsbestimmungsregel das Empfänger-
ortsprinzip zur Anwendung (Art. 8 Abs. 1 MWSTG). 
Die entsprechenden Leistungen unterliegen somit nur 
dann der Schweizer MWST, falls der Validator als Leis-
tungsempfänger im Inland domiziliert ist.

4. Schlussbemerkungen

Es ist wichtig zu beachten, dass die steuerlichen Aus-
wirkungen von Blockchain- und DLT-basierten Ge-
schäftsmodellen komplex sein können und eine sorg-
fältige Analyse erfordern. Es ist daher zu begrüssen, 
dass die ESTV ihre Überlegungen dazu in dieser sys-
tematischen Form zusammengefasst hat. 

Es bestehen aber trotzdem noch gewisse Lücken und 
Unsicherheiten. Eine Weiterentwicklung und Präzisie-
rung der Praxis wäre daher wünschenswert. Unter-
nehmen, die im Bereich Blockchain und DLT tätig sind, 
müssen in der Zwischenzeit sicherstellen, dass sie sich 
nicht ausschliesslich auf die publizierten Praxisfestle-
gungen verlassen und gegebenenfalls weitere Bera-
tung in Anspruch nehmen und/oder ein Ruling bei der 
ESTV einholen.
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